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Verwüstung
Einst trieb ein furchterregender Dra-
che im Land an der Salzach und
Saalach sein Unwesen. Die früher
liebliche Landschaft war in weiten
Teilen bereits schwer geschädigt.
Prächtige Bauernhöfe und kleine
Bauernweiler, inmitten ihrer land-
wirtschaftlichen Flächen gelegen,
waren von einem Einheitsbrei aus
gestaltlosen Wohnhäusern umzin-
gelt. Stolze Städte und Märkte ga-
ben ein chaotisches Bild  und  selbst
die Traumstadt zwischen Bergen
und Seen löste sich an ihren Rändern
auf und zerfranste in ödes Nie-
mandsland zwischen Stadt und
Land. Die fleißigen Bürger, unter ih-
nen vor allem die jungen, waren der
Verzweiflung nahe, konnten sie sich
doch das Wohnen in ihrer Heimat
kaum mehr leisten. Manche fühlten
sich wie eine Art neuer Heimatver-
triebener. Es gab zwar viel Bauland,
dieses war jedoch nicht verfügbar
und wenn, dann zu horrenden Prei-
sen. Viele zogen von der Stadt aufs
Land, weil in der Stadt seit Jahren
keine  neuen Wohnungen mehr ge-
baut wurden. Auch Betriebe und da-
mit Arbeitsplätze wanderten ab. Dies
verminderte die Steuereinnahmen
und verursachte noch mehr Kosten
für den öffentlichen Verkehr und die
sonstige  Infrastruktur. Die Unruhe
unter den Bürgern wuchs. Das Herr-
scherhaus und seine Berater gerieten
zunehmend unter Druck. Die Raum-
planungslanzen und das Raumord-
nungsschwert waren als Waffen ge-
gen den Drachen über die Jahre hin
stumpf und wirkungslos geworden.
Immer mehr Bürgermeister, welche
sich für das Wohl und die Gesund-

heit der Bürger verantwortlich fühl-
ten, forderten vehement neue Lö-
sungen.

Ein neues Zauberschwert
Eine neue Waffe musste her, etwas
ganz Neues, das es noch nirgendwo
gab. Irgendwie musste dem bösen
Treiben doch Einhalt geboten wer-
den. Im Beraterstab rund um den
Herrscher gab es jahrelange und hef-
tige Diskussionen. In der Zwi-
schenzeit wurden das Leiden und die
Verwüstung immer größer. Endlich
setzten sich die Vernünftigen durch
und mit gemeinsamer Kraft wurde
die neue Waffe konstruiert und ge-
baut. Es sollte eine den Umständen
und Anforderungen entsprechend
„verträgliche“  Waffe werden, mit
der die Bürgermeister, zu jener Zeit
die Stärksten, Tapfersten und Ge-
scheitesten des ganzen Volkes, den
Kampf gegen das Ungetüm aufneh-
men sollten.  Im Nachhinein wusste
man es gar nicht mehr genau, wer

eigentlich als erster die Idee dazu hat-
te. Jedenfalls gab es plötzlich viele,
die das für sich in Anspruch nahmen.

Wer wagt es ...
In der Umsetzung der neuen Mög-
lichkeiten gab es dann aber doch
große Unterschiede. Die einen war-
teten angstvoll zu, ob dem
Schrecken überhaupt beizukommen
war. Einigen war das Übel plötzlich
nicht mehr groß genug, um – auch
mit der neuen Waffe – das Leben zu
riskieren. Die Mutigsten und Stärksten
im ganzen Land wiederum stürzten
sich mit viel Energie und Engage-
ment, mit der neuen Waffe in den
Händen, gegen den schrecklichen
Drachen. Auch das Herrscherhaus
stellte zur Unterstützung Kämpfer
zur Verfügung. Und siehe da, es
funktionierte. Das Unheil konnte in
die Schranken gewiesen werden und
plötzlich schallten Jubel und Froh-
locken über das ganze Land und die
Traumstadt.

Schnell verbreitete sich die Kunde in
andere Länder, die unter ähnlichen
Schrecken zu leiden hatten. Viele be-
staunten den Mut der Salzburger,
manche bezweifelten den Sinn, an-
dere versuchten sofort oder zumin-
dest nach einiger Zeit der Beobach-
tung die Waffe nachzubauen.

Die Erfolgsmeldungen aus Salzburg
wurden mit Pauken und Trompeten
verkündet: Die Wohnungsnot sei
gelöst, der Zersiedlung Einhalt gebo-
ten. Plötzlich gab es wieder  verfüg-
bares Bauland zur Schaffung neuer
Arbeitsplätze und  leistbarer Woh-
nungen. Mit der Rückwidmung von

Arch. Dipl.-Ing. Leonhard Santner, Geschäftsführer des SIR

Der Raumordnungsritter 
in Aktion

Das Märchen von der
Salzburger Raumordnung
Das Märchen von der
Salzburger Raumordnung

Von unheilvollen Drachen, 

tapferen Rittern, weisen Richtern und 

einem sehr kurzen goldenen Zeitalter.

Es war einmal ...
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Baulandüberhängen im Ausmaß von
Zighektaren konnte wertvoller Grün-
raum für die Landwirtschaft und Er-
holungsraum für die Bürger gerettet
werden. Weiters konnten enorme
Einsparungen bei den Infrastruktur-
kosten erreicht werden. Dieses Geld
kam wieder den Bürgern zugute,
weil allerlei Nützliches damit ge-
schaffen werden konnte. Jetzt wurde
begonnen, die alten Dorfkerne und
Stadtzentren wieder zu sanieren und
neu zu beleben. Man versuchte so-
gar im letzten Augenblick, den rund
um die Traumstadt noch verbliebe-
nen himmlischen Landschaftsbogen
zu retten bzw. wiederherzustellen. 

Es war wie im Märchen, und viele sa-
hen schon das goldene Zeitalter her-
aufkommen.

Schock durch Weisenrat
Gerade als die Landvermesser, später
Raumplaner genannt, die Bürgermeister
und das für die Landesentwicklung zu-

ständige Mitglied des Herscherhauses
dabei waren, sich gemütlich zurückzu-
lehnen und auf den Lorbeeren auszuru-
hen, wurden sie durch ein Urteil aus der
weit entfernten Reichshauptstadt jäh
aus der Ruhe gerissen. Ein kleiner Kreis
von dem normalen Bürger völlig unbe-
kannten, sehr ehrwürdigen, sehr alten
und sehr weisen Richtern, die zurückge-
zogen in einer Burg lebten, hatte fest-
gestellt, dass die von den Salzburgern
erfundene und vielfach erfolgreich an-
gewandte Waffe den Grundsätzen des
„Tierschutzes“ widerspricht. Es sei dem
Drachen nicht zumutbar, so das Urteil,
dass er in seinem natürlichen Wirkungs-
bereich sosehr eingeschränkt werde.
Die neuen Waffen durften nicht mehr
eingesetzt werden. 
Manche bezweifelten ob so großer
Tierliebe, dass je einer dieser Weisen
diesem Ungeheuer selbst vis-a-vis
gestanden sei. Nun was half das
Jammern: „Vienna locuta, causa fini-
ta – Die Reichshauptstadt hat ent-
schieden, die Sache ist erledigt!“

Alles umsonst?
Es wurde einstens berichtet, dass ein
höllisches, orgiastisches Gelächter
aus der Drachenhöhle weit über das
Land hin zu hören war. Hatte am En-
de der Drache doch mehr Freunde,
als man vorher angenommen hatte?
Und es war, wie es immer war: Die
einen freuten sich, weil sie es eh
schon immer gewusst hätten, die
anderen waren froh, dass sie nun
ihren Mut nicht mehr unter Beweis
zu stellen brauchten. Die, welche
unter Einsatz ihres Lebens das Un-
heil bereits besiegt zu haben glaub-
ten, waren der Verzweiflung nahe.
Sollte wirklich alles umsonst gewe-
sen sein?

Seither beraten die klügsten Köpfe
des Landes mit ihrem Herrscher über
einen Ausweg aus dem Dilemma
und es scheint so, als ob tatsächlich
eine Lösung gefunden werden kann. 
Aber das ist schon eine andere Ge-
schichte ...

Mag. Dr. Thomas Tschaler
seit 1. März 2000 im SIR tätig und

Nachfolger von Fr. Mag.
Dr. Renate Taxacher.
Aufgabenbereich:
Wohnberatung, Publika-

tionen zum Wohnrecht,
Rechtsangelegenheiten

Dipl.-Ing. Helmut Strasser
Seit 1. Jänner 2000 im SIR tätig und ver-

tritt Fr. Ing. Inge Strassl
während  der Karenzzeit 
Aufgabenbereich:
Energie-Projektleitung,
Energieeffizienz, Solar-

energie, Wohnberatung

Ing. Alois Friedl
unterstützt das SIR-Wohnberatungs-

Team an den Beratungs-
tagen seit 10. Jänner
2000 in Bezug auf
Wohnbauförderung

und in technischer
Hinsicht. 

Mag. Dr. Renate Taxacher
Unsere langjährige Kollegin Renate

Taxacher hat uns auf eige-
nen Wunsch verlassen,
um sich neuen berufli-
chen Herausforderun-

gen zu stellen. Das SIR-
Team dankt für ihre Kollegia-

lität, ihren herausragenden Einsatz
und Engagement und wünscht ihr 
alles Gute!

Ing. Inge Strassl 
freut sich derzeit über

den zweifachen Nach-
wuchs und macht zwei
Jahre Babypause!

Hanspeter Gärtner
ist seit 1. Sept. 1998  im

Fachbereich Energie des
SIR tätig.
Aufgabenbereich:

Energie, Umwelttechnik 

Unter dem Titel „Solar Devon und
Salzburg“ arbeiten die 7 energiebe-
wussten Modellgemeinden in Salz-
burg und britische Kommunen eng
zusammen.
Ein wesentlicher Schwerpunkt ist die
Forcierung erneuerbarer Energie-
quellen .
Am Donnerstag, den 30. März 2000
kam es im Bürgerzentrum der Salz-
burger Landesregierung zum ersten
Erfahrungsaustausch der teilnehmen-
den Gemeinden.

Neue  Mitarbeiter und personelle VNeue  Mitarbeiter und personelle Veränderungeneränderungen

Personalien – Kurz notiert –– Kurz notiert – Projekte

Acht britische Fachleute und Poli-
tiker vertraten die Kommunen aus
Südwestengland beim Erfahrungs-
austausch

SIR betreut EU-Programm 
für Salzburger Gemeinden
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Chaos oder kein Grund zur Panik?

Im Oktober 1999 hat der Verfassungsgerichtshof mehrere Bestimmungen des Salzburger Raumord-

nungsgesetzes 1992 und die auf Grund dieser Vorschriften ergangene Richtlinienverordnung wegen

Verfassungswidrigkeit aufgehoben. Durch dieses Erkenntnis wurde dem Modell der vertraglichen

Baulandsicherung für die weitere Anwendung die rechtliche Grundlage entzogen und ist der Lan-

desgesetzgeber derzeit bemüht, ein neues Konzept zu entwickeln, das den verfassungsrechtlichen

Vorgaben entspricht und der Verwirklichung der Raumordnungsziele gerecht wird.

Für die Landeshauptstadt Salzburg und für alle Salzburger Landgemeinden, die seit der Einführung

der Vertragsraumordnung durch das ROG 1992 Raumordnungsverträge mit Liegenschaftseigentümern auf der Basis

der aufgehobenen Bestimmungen abgeschlossen haben, stellt sich nun die wichtige Frage, wie sich das aufhebende

Erkenntnis auf die bestehenden Raumordnungsverträge auswirkt.  Mag. Dr. Thomas Tschaler, SIR

Die zivilrechtlichen Folgen der 
Aufhebung der Salzburger
Vertragsraumordnung 
durch den Verfassungsgerichtshof

Die zivilrechtlichen Folgen der 
Aufhebung der Salzburger
Vertragsraumordnung 
durch den Verfassungsgerichtshof

Ausgangssituation
Grundsätzlich ist davon auszugehen,
dass die aufgehobenen Rechtsnor-
men ungeachtet ihrer festgestellten
Verfassungswidrigkeit auf die bis zu
ihrer Aufhebung abgeschlossenen
Verträge – mit Ausnahme des Anlass-
falles – weiterhin anzuwenden sind,
weil der Verfassungsgerichtshof in sei-
nem aufhebenden Erkenntnis keine
Rückwirkung der Aufhebung ausge-
sprochen hat. Daraus folgt, dass die
bis zum Stichtag (3. 12. 1999) abge-
schlossenen Verträge durch das Er-
kenntnis nicht einfach obsolet gewor-
den sind, sondern – wenn überhaupt
– lediglich vor den Zivilgerichten an-
gefochten werden können. 

Die Frage der Anfechtbarkeit kann
nicht für alle einschlägigen Verträge
einheitlich beantwortet werden, da
die Raumordnungsverträge abgese-
hen von jenem Mindestinhalt, den die
aufgehobene Richtlinienverordnung
vorgeschrieben hat, unterschiedlich
ausgestaltet sind. Gemeinsam ist allen
Raumordnungsverträgen, dass im Fal-
le ihres Nichtzustandekommens zwin-
gend eine entschädigungslose Rück-
widmung der vertragsgegenständli-
chen Grundflächen in Grünland er-
folgt bzw. eine Neuausweisung dersel-
ben als Bauland unterblieben wäre.

Diese Kombination von Hoheitsakt
(Änderung des Flächenwidmungs-
plans) und privatwirtschaftlicher Maß-
nahme (Vertragsabschluss) war es
schließlich, die den Verfassungsge-
richtshof dazu bewogen hat, die Ver-
tragsraumordnung wegen vorhande-
ner Rechtsschutzdefizite aufzuheben
und genau hier könnten auch mögli-
che privatrechtlich relevante Ansatz-
punkte für eine Vertragsanfechtung
gefunden werden. 

Kontrahierungszwang
Zu denken ist dabei zunächst an den
sittenwidrigen Kontrahierungszwang.
Von einem solchen ist dann auszuge-
hen, wenn einem Vertragsteil wegen
dessen faktischen oder wirtschaftli-
chen Übergewichts die Möglichkeit
der Fremdbestimmung über den an-
deren Vertragsteil eingeräumt ist und
er diese Machtposition ausnutzt, um
dem anderen einen massiv einseitigen
Vertrag aufzudrängen. Im Einzelfall ist
diesbezüglich zu prüfen, ob Leistung
und Gegenleistung (vor allem die Ab-
lösesumme) in einem akzeptablen Ver-
hältnis stehen und ob die betroffenen
Liegenschaftsteile vor dem Hinter-
grund der Raumordnungsinteressen
und der Interessen des Grundeigentü-
mers gerechtfertigt für Raumord-
nungszwecke in Anspruch genom-

men wurden. Es hat daher eine Inter-
essensabwägung stattzufinden, deren
Ausgang nicht abstrakt prognostizier-
bar ist, weil jeweils auf die den konkre-
ten Vertrag betreffenden Begleitum-
stände abzustellen ist. Führt die dies-
bezügliche Prüfung zum Ergebnis,
dass keine groben Missverhältnisse
vorliegen, dann stehen dem Vertrag
aus dem Blickwinkel der Sittenwidrig-
keit auch nach der Aufhebung der ein-
schlägigen Bestimmungen über die
Vertragsraumordnung keine Beden-
ken entgegen.

Irrtumsanfechtung
Als weiteres zivilrechtliches Instrumen-
tarium kommt die Irrtumsanfechtung
in Betracht. Ein Irrtum kann sich natur-
gemäß auf Vergangenes, Gegenwärti-
ges oder Zukünftiges beziehen. Recht-
lich beachtlich ist er bei entgeltlichen
Rechtsgeschäften aber nur dann,
wenn er sich auf die sachlichen und
rechtlichen Gegebenheiten im Mo-
ment des Vertragsabschlusses bezieht,
denn ansonsten liegt ein klassischer
Fall des Irrtums über Zukünftiges vor,
der nicht zur Vertragsanfechtung be-
rechtigt. Bei der Vertragsraumord-
nung irrt der Anfechtungswillige un-
zweifelhaft über zukünftige Entwick-
lungen, denn die Anfechtung von
Raumordnungsverträgen aus dem Ti-
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tel des Irrtums kann nur von der Ar-
gumentation getragen sein, dass der
jeweilige Grundeigentümer den Raum-
ordnungsvertrag nicht abgeschlossen
hätte, wenn er in Kenntnis der Tatsa-
che gewesen wäre, dass die der Ver-
tragsraumordnung zugrundeliegen-
den gesetzlichen Vorgaben später,
nämlich nach Abschluss des Vertrages,
wegen Verfassungswidrigkeit aufge-
hoben werden würden. Da es zudem
an den sonstigen Voraussetzungen
der Irrtumsanfechtung, wie etwa der
Veranlassung durch den Vertragspart-
ner  fehlt, muss der Irrtumsanfechtung
im gegebenen Zusammenhang der
Erfolg versagt sein.

Verkürzung über die Hälfte
Als jedenfalls zu beachtende zivilrechtli-
che Schranke stellt sich
auch für die Raumord-
nungsverträge das Verbot
der Verkürzung über die
Hälfte dar. Dieses wäre ver-
letzt, wenn dem Grundei-
gentümer weniger als die
Hälfte des wahren Wertes
seiner Liegenschaft zuge-
standen wurde. Maßgeb-
lich ist dabei der Grund-
stückswert nach der Um-
widmung in Bauland, wobei eine Ori-
entierung an den für die Wohnbauför-
derung maßgeblichen Richtpreisen je-
denfalls solange keinen Verstoß gegen
die allgemeinen zivilrechtlichen Preis-
bestimmungsgrundsätze darstellt, als
zu diesen Konditionen auf dem freien
Realitätenmarkt tatsächlich Transaktio-
nen stattfinden. Erst wenn die Förde-
rungspreise auf dem Liegenschafts-
markt nicht mehr realisierbar sind und
nur zu dem Zweck niedrig angesetzt
werden, um für den Fall der Umwid-
mung preisgünstig Grundflächen an-
kaufen zu können, muss von einem
Missbrauchsfall ausgegangen werden,
der durch die Anwendung der Bestim-
mungen über das Verkürzungsverbot
entsprechend zu korrigieren ist. Das
diesbezügliche Anwendungsfeld wird
wohl bescheiden sein.

Wegfall der 
Geschäftsgrundlage
Bei Versagen der gängigen Anfech-
tungsmittel des Zivilrechts bemüht
man schließlich für gewöhnlich  als

letzten Ausweg den sog. Wegfall der
Geschäftsgrundlage. Grundsätzlich er-
fordert die Vertragstreue, dass jeder
Vertragsteil die von ihm übernomme-
nen Verpflichtungen erfüllt und das Ri-
siko eines Fehlschlagens seiner Erwar-
tungen selbst tragen muss. Verträge
sind jedoch nach dem Grundsatz von
Treu und Glauben auszulegen, woraus
sich ergibt, dass sie dann gelöst wer-
den dürfen, wenn im Festhalten am
Vertrag und im Beharren auf den Ver-
pflichtungen und deren Erfüllung ein
Widerspruch zu diesem Grundsatz zu
erblicken ist. Das Recht zur Vertrags-
aufhebung muss einem Vertragspart-
ner insbesondere dann zugestanden
werden, wenn die objektive Ge-
schäftsgrundlage fortgefallen ist, also
der im Vertragsinhalt zum Ausdruck

gebrachte, von beiden Seiten aner-
kannte wesentliche Vertragszweck,
auch ohne dass die Leistung selbst als
solche unmöglich geworden wäre,
nicht nur zeitweilig unerreichbar ge-
worden ist. Ungeachtet dessen kann
sich aber niemand darauf berufen,
dass durch eine Änderung der Gesetz-
gebung die ursprüngliche Geschäfts-
grundlage weggefallen sei oder sich
verschoben habe, denn die Änderung
der Gesetzgebung hat denjenigen zu
treffen, in dessen Rechte sie eingreift.
Anderes gilt nur dann, wenn der Be-
stand eines Gesetzes oder einer be-
stimmten Rechtslage vertraglich zur
Geschäftsgrundlage erhoben wurde
oder das Rechtsverhältnis auf einem
bestimmten Gesetz aufbaute.
Ersteres ist bei den Raumordnungsver-
trägen auszuschließen, denn Vertrags-
klauseln dahingehend, dass die Gültig-
keit der Verträge unmittelbar an den
Bestand des ROG 1992 in seiner zum
Abschlusszeitpunkt geltenden Fassung
geknüpft ist, werden sich kaum finden.
Bezüglich des Aufbauens eines Rechts-

verhältnisses auf ein bestimmtes Gesetz
ist darauf zu verweisen, dass die Ver-
tragsraumordnung hinsichtlich der Ver-
träge privatwirtschaftlich erfolgt und
die aufgehobenen Bestimmungen den
Charakter von sog. Selbstbindungsge-
setzen haben, die nur nach innen wir-
ken und aus denen sich keine subjekti-
ven Rechte des Rechtsunterworfenen
ableiten lassen. Dass die in den Formen
des Privatrechts eingegangenen Ver-
bindlichkeiten zwar faktisch auf das bis
zur Aufhebung gesetzlich verankerte
Baulandsicherungsmodell aufbauen ist
unzweifelhaft, ob dies jedoch auch im
rechtlichen Sinne der Fall ist, muss hin-
gegen zweifelhaft erscheinen, denn die
Raumordnungsverträge sind vom Par-
teienkonsens getragene, völlig selbst-
ständige zivilrechtliche Vereinbarungen
und als solche zumindest dem Grunde
ihrer Entstehung nach unabhängig von
öffentlich-rechtlichen Vorgaben. Da zu-
dem Gesetzesänderungen – zu diesen
gehören auch Gesetzesaufhebungen
durch den Verfassungsgerichtshof –
nicht völlig unvorhersehbar sind, die
Unvorhersehbarkeit des die Geschäfts-
grundlage beseitigenden Ereignisses
aber notwendige Voraussetzung für ei-
ne erfolgreiche Berufung auf den Weg-
fall der Geschäftsgrundlage ist, wird
wohl auch mit diesem Anfechtungs-
mittel nur schwer eine Beseitigung von
Raumordnungsverträgen möglich sein,
wenngleich eingeräumt werden muss,
dass der gesamte Sachverhaltskomplex
sehr aktuell und daher noch nicht ein-
mal ansatzweise ausjudiziert ist.   

Fazit
Zusammenfassend ist festzuhalten,
dass das dem Prinzip der Vertragstreue
verbundene System des Zivilrechts die
Möglichkeiten eines einseitigen Abge-
hens von rechtswirksam zu Stande ge-
kommenen Rechtsgeschäften sehr 
restriktiv regelt und daher abzuwarten
bleibt, wie die Zivilgerichte die pri-
vatrechtlichen Reflexwirkungen des
aufhebenden Verfassungsgerichtshof-
erkenntnisses behandeln werden.

KORRESPONDENZ: 
Mag. Dr. Thomas Tschaler, SIR – Salz-
burger Institut für Raumordnung und
Wohnen, Alpenstraße 47, Postfach 2, 
A-5033 Salzburg. 
Hinweis: Eine ausführliche Abhandlung
zum Thema dieses Beitrags wird vom
selben Autor in der Österreichischen 
Juristenzeitung erscheinen.



Wie alle anderen Stadt-Um-
land-Regionen Europas ist
auch der Salzburger Zen-

tralraum seit längerer Zeit mit schwer-
wiegenden Problemen konfrontiert,
die aus erheblichen Spannungen und
Interessenkonflikten zwischen Kern-
stadt und Umlandgemeinden er-
wachsen und zu einer schweren Krise
der Raumordnung in der Region ge-
führt haben. Die Problemlage reicht
dabei weit über die bekannten Kon-
troversen zwischen Kernstadt und
dem „Speckgürtel“ der Nodalregion
(Kernregion) hinaus. Die eigentliche
Dramatik liegt in den heute wirksa-
men Rahmenbedingungen der Glo-
balisierung und dem daraus resultie-
renden „Wettbewerb der Regionen“.
Es besteht die akute Gefahr, dass der
Salzburger Zentralraum den Heraus-
forderungen dieses Wettbewerbs
nicht mehr gewachsen ist. Der ge-
samte Standortkomplex kann zum
Schaden der regionalen Bevölkerung
und Wirtschaft seine durchaus hohen
Potenziale nur ungenügend in Wert
setzen, falls es nicht gelingt, eine 
zeitgemäße Modernisierung der Raum-
ordnung in die Wege zu leiten. 

Im Verlaufe des Globalisierungspro-
zesses kam es zu einer massiven Um-
gestaltung von Standortstrukturen.
Diese Prozesse sind weltweit wirk-
sam. Man kann ihnen weder durch
nationalstaatliche Maßnahmen noch
durch restriktive Regelungen auf Lan-
desebene begegnen. Als besonders
bedeutsames Charakteristikum der
neuen sozioökonomischen Systeme
ist der Aufschwung regionaler Wirt-
schafts- und Standortsysteme anzuse-

hen. Diese „Regionalisierung“ stellt
einen immanenten Bestandteil der
Globalisierungsdynamik dar. Als spe-
zifische Merkmale regionaler Wirt-
schaftssysteme gelten dabei Cluster-
bildung, kreative Netzwerke, flexible
Spezialisierung, Koopkurrenz, regio-
nale Identität sowie die „weichen
Standortfaktoren“. Aus dem Zusam-
menspiel dieser Faktoren kann das

Entstehen sogenannter „Industrial
Districts“ im Sinne regional gebunde-
ner und auf intensiver sozioökonomi-
scher Interaktion basierender Wirt-
schaftssysteme abgeleitet werden.

Diese regionalen sozioökonomischen
Systeme stehen untereinander in ei-
nem massiven Wettbewerb. Als ei-
gentliche Ursache für den Wettbe-
werb der Regionen kann dabei die
zunehmende Mobilität einer Reihe

von Produktionsfaktoren identifiziert
werden. Dadurch steigt die Bedeu-
tung der immobilen Standortfakto-
ren erheblich, denn die mobilen Fak-
toren können sich heute die jeweils
attraktivste Standortregion „aussu-
chen“. Daraus folgt, dass Regionen,
die sich dem Wettbewerb nicht stel-
len und ihre Chancen nicht nutzen,
unweigerlich schweren Schaden er-

leiden müssen. Positiv formuliert
heißt dies: Eine Region muss mit
ihren Pfunden wuchern, sonst wird
sie untergehen.

Mobile Produktionsfaktoren
Unternehmer, Betriebe, qualifizierte

Arbeitskräfte, Kapital. Sie wandern

dorthin, wo sie möglichst attraktive

standortspezifische Produktionsbe-

dingungen vorfinden.
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6 Die Informationszeitung des SIR Nr. 1/2000

Weltfremde Utopie und „Sciencefiction“ oder dringender Handlungsbedarf?

Bei einem Projekt der Magistratsabteilung 9/00 (Stadtplanung und Verkehr) zum
Thema „Regionalplanung NEU“ hat der Autor als „externer Experte“ mitgearbei-
tet und dabei die im Folgenden zusammengefassten Argumente und Vorschläge
zur Diskussion gestellt. 

Die „Europaregion Salzburg“ 
positioniert sich im Standortwettbewerb

Abb. 1:  Hypothetische Alternative 1

Univ.-Prof. Dr. Peter Weichhart, Institut für Geographie und Angewandte Geoinformatik der Universität Salz-
burg und Vorstandsvorsitzender im SIR

Die „Europaregion Salzburg“
positioniert sich im Standortwettbewerb
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Standortgebundene 
Produktionsfaktoren
Sesshafte Arbeitskräfte, investiertes

Sachkapital, Boden, Infrastruktur,

rechtliche, gesellschaftliche und ethi-

sche Normen, Gesetze, Regulierungen

und alle „weichen“ Standortfaktoren

(Wirtschaftsfreundlichkeit, soziales Kli-

ma, Image, Kostenstruktur, Versor-

gung, ÖPNV, Kultur, Bildungseinrich-

tungen, Sport und Freizeitinfrastruktur,

„städtisches Flair“, Bodenpreise, Um-

welt ...) 

Es ist offensichtlich, dass ein erhebli-
cher Teil der immobilen Standortfak-
toren einer Region vom Raumord-
nungssystem „produziert“ wird.
Wenn nun also das Raumordnungs-
system einer Region nicht optimal
funktioniert, muss sich daraus ein
schwerer Nachteil im Standortwett-
bewerb ergeben.

Unter dem Schlagwort „neue Regio-
nalplanung“ wurden daher in den
letzten Jahren Planungskonzepte
diskutiert, die als Versuche einer An-
passung des Raumordnungssystems
an diese neuen Rahmenbedingun-
gen aufgefasst werden können.
Charakteristisch ist bei derartigen
Vorschlägen einerseits eine massive
Bedeutungszunahme der regionalen
Planungsebene gegenüber der Lan-
desplanung und der örtlichen Pla-
nung, andererseits eine stärkere Ak-
zentuierung der Entwicklungspla-
nung gegenüber der Ordnungspla-
nung, das Einbeziehen neuer Akteu-
re in den Planungsprozess und eine
deutliche Hinwendung zu informel-
len Planungsinstrumenten. Dabei
wird, parallel zur wirtschaftlichen
Dynamik, auch eine deutliche Auf-
wertung der Regionen als politischer
Handlungsraum verlangt. Eine inte-
grale Regionalplanung neuen Stils
kann nur dann ernsthafte Aussichten
auf Erfolg haben, wenn im Gleich-
klang mit den neu entstehenden re-
gionalen sozioökonomischen Syste-
men auch eine Regionalisierung der
politischen Strukturen entwickelt
werden kann. Planungsregionen
müssen sich unter den heutigen Ge-
gebenheiten zumindest ansatzweise
als „politische Subjekte“ konstitu-
ieren, weil nur dadurch eine Legiti-

mierung und Akzeptanz der Zielfin-
dung sichergestellt werden kann. 
Vor dem Hintergrund derartiger Über-
legungen schlage ich vor, eine radika-
le („an die Wurzeln gehende“) Er-
neuerung und Modernisierung des
Raumordnungssystems für den ge-
samten Salzburger Zentralraum –
einschließlich der bayerischen und
oberösterreichischen Anteile – in An-
griff zu nehmen. 
Dieses – gewiss überaus ambitionierte

Ziel – könnte durch einen zweistufigen
Entwicklungsprozess erreicht werden. 
Zunächst ist ein Forum zu finden, mit
dessen Hilfe die Neukonzeption einer
umfassenden Regionalentwicklung
überhaupt erst in Gang gesetzt wer-
den kann („Vorprojekt“). Dazu ist ei-
ne Art „Gesprächsplattform“ zu
schaffen (nennen wir sie einmal „Ent-
wicklungsagentur Europaregion Salz-
burg“), in deren Rahmen ein umfas-
sender Diskurs zwischen allen regio-
nal bedeutsamen Akteuren stattfin-
den soll. 

Unter anderem sollte dieses Forum
eine Abgrenzung der Planungsregi-
on vornehmen. Für eine vorläufige
Abgrenzung sollte sicherheitshalber
ein eher großzügiger Zuschnitt der
Planungsregion angestrebt werden.
Als eigenständige Raumkategorie
sollte dabei auch der raumfunktio-
nal fassbare „reale Kernstadtbe-
reich“ der Nodalregion („Salzburg
Zentral“) ausgewiesen werden. 

Das Vorprojekt ist abgeschlossen,
wenn ein Konsens über die Ziele
der neuen Regionalplanung gefun-
den ist und alle Voraussetzungen
für die Gründung einer eigenstän-
digen Trägerorganisation gegeben
sind. Grundsätzlich sollte dabei das
Ziel verfolgt werden, einen mög-
lichst hohen Grad an Verbindlich-
keit für das neue Planungsmodell
zu erreichen.
Wie diese Trägerorganisation ausse-

hen könnte, muss als Konsenslö-
sung und Ergebnis des Diskurspro-
zesses zwischen den regionalen Ak-
teuren entwickelt werden. (Die in
den Abbildungen 1 und 2 ange-
deuteten Verwirklichungsmöglich-
keiten sind als rein hypothetische
Vorschläge zu betrachten.) Jeden-
falls steht fest, dass das Ziel einer
Modernisierung des Raumord-
nungssystems nur dann erreicht
werden kann, wenn sowohl die
Kommunen als auch die Länder Tei-
le ihrer Kompetenzen an die regio-
nale Planungsebene abtreten. 

Die Modernisierung des Raumord-
nungssystems – eine Utopie? 
Mag sein. Ein Kraftakt müsste es in
jedem Falle sein. Ich behaupte (man
verstehe es als mein „ceterum cen-
seo“): Wenn dieser Kraftakt nicht ge-
wagt wird, ist für die Zukunft des
Salzburger Zentralraumes, seiner Be-
wohner und seiner Wirtschaft das
Schlimmste zu befürchten.

Abb. 2:  Hypothetische Alternative 2
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